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Halß⸗Gericht. 48

Bon erſten gefehrlichen Diebſtalen/ durch Ein⸗
ſteygen oder Brechen / iſt noch

88

ſchwerer .

Item / So aber ein Dieb in vorgemeltem Stelen ſenand,beh CLXXXV .

Tag oder Nacht in ſein Behauſung oder Behaͤltnuß bricht oder ſieigt /
oder mit Waffen ( damit er jemand / der jhme Widerſtand thun wolt )

berletzen moͤcht / zum Stelen eingehet / ſolches ſey der erſt oder mehrer

Diebſtal / auch der Diebſtal groß oder klein / darob oder darnach be⸗

rüchtigt / oder betretten / ſo iſt doch der Diebſtal darzu (als obſſeht ) 1

gebrochen oder geſtigen ward / ein geflißner gefehrlicher Diebſtal ſo iſt
in dem Diebſtal der mit Waffen geſchicht / einer Vergeweltigungvnd
Verletzung zubeſorgen / Darumb in dieſem Fall der Mann mit dem

Strang / vnd das Weib mit dem Waſſer / oder ſonſt nach Gelegenheit
der Perſonen / vnd Ermeſſung deß Richters / in ander Weg / mitAuß⸗
ſtechung der Augen / oder Abhawung einer Hand / oder einer andern
dergleichen ſchweren Leibſtraff geſtrafft werden . üienolAeR

Bom erſien Diebſial fünff Bäldenwerth /oder darüber/
vnd ſonſt ohn beſchwerlich mbſtende /

ſoll man Raths pflegen .

Item / So aber der erſte Diebſtal groß / vnd fonff Gůlden / baß CLXXXVI.
aber von fünff vngeriſchen Gůlden oder druͤber/ verſtanden werden ſoll/
oder darüber Werth were / vnd der Vmbſtende / ſo den Diebſtal ( wie

oben dabon gemelt iſt ( beſchweren / keiner dabey erfunden wuͤrde/ aber
dannoch angeſehen die gröſſedeß Diebſtalg / ſo hat er ein mehrereStraff⸗
dann ein Diebſtal der geringer iſt / Vnd in ſolchenFaͤllen/ mußman

anſchen den Werth deß Diebſtals / auch ob der Dieb darob beruͤchtigt

oder betretten ſey / Mehr ſoll ermeſſen werden / derStand onddas We⸗
ſen der Perſon / ſo geſtolen hat / vnd wieſchedlich deinbeſchedigtemdet
Diebſtal ſeyn moͤge / vnd die Sttaff darnachamm Leibodtr Leben vitheh

an 0
len .
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Bambergiſch
len . Vnd diemwpeyl aber ſolche Ermeſſung in Rechtverſtendiger Leuth

Vernunfft ſieht / So woͤllen Wir / daß in ſolchem jetztgemelten Fal

( ſo offt ſich der alſo begibt ) Vnſer Richter vnd Vrtheyler Raths pfle⸗

gen / mit Entdeckung der berührten Vmbſiende / vnd nach ſolchem erfun⸗
denen Rathe / jhr Vrtheyl geben / Wo aber der Dieb zuſolchem Dieb⸗

ſtal geſtigen oder gebrochen / oder mit Waffen ( als vor ſieht ) geſtolen

het/ ſo ſolt er ( wie oben ſteht ) vom Leben zum Todt gericht werden .

Dom andern Diebſtal .

SLXXVII Iten / So jemand zum andern mahl / doch auſſerhalb Einſteigens

oder Brechens ( als obſteht ) geſtolen het / vnd ſich ſolche beyde Dieb⸗

ſlal auff gründliche Erfahrung der Warheit ( als hievor von ſolcher Er⸗

fahrung klaͤrlichgeſetzt iſt ) erfunden/ auch dieſelben zween Diebſtal / nicht

fünff Ungeriſche Guͤlden / oder daruͤber Werth ſeyn / ſo beſchwert der

erſte Diebſtal den andern / Darumb ſoll derſelbig Dieb in Branger ge⸗

ſlellt / bie Ohren abgeſchnitten / vnd das Land nach gefallen deß Rich⸗

kers / verbotten werden / auch nach der beſten Form / ewige Vrphede thun/
vnd mag den Dieb nicht fuͤrtragen / ob er mit dem Diebſtal ( als vor

bom erſten Diebſtal gemelt iſt ) nicht beſchrien oder betretten wurde /wo

aber ſolche zween Diebſtal fuͤnffVngeriſcheGalden oder daruͤber treffen /
ſo ſoll es mit Erfahrung aller Vmbſtende / auch Gebrauchung der Recht⸗

verſtendigen Raths ( als im nechſten obern Artickel ſteht ) gehalten wer⸗

Vom Stelen zun dritten mahl .

cLIXXVm . Item / Wurde aber ſemands betretten / der zum dritten mahl ge⸗

ſtolen hette / vnd folcherdreyfechtiger Diebſtal mit gutem Grund ( ala

bor bon Erfahrung der Warheit geſetzt iſt ) erfunden wurde / das heiſt

ond iſt ein verleumbder Dieb / vnd auch einem Vergeweltigern gleich ge⸗

acht /vnd ſoll dariunb vom Leben zum Todt / naͤmlich der Mann mit

demStrang / vnd die Fraw mit dem Waſſer / oder ſonſt in ander weg

donmLtben zum Topt geſirafft werden .
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